
Information für Aktionäre und Aktionärsvertreter zum Datenschutz 

betreffend die 

ordentliche Hauptversammlung der 

Brüder Mannesmann Aktiengesellschaft,  
Remscheid, 

am Freitag, den 16. August 2024, um 10:00 Uhr,  
im Hotel Oversum Ski & Vital Resort Winterberg,  

Am Kurpark 6, 59955 Winterberg 

 

Die Brüder Mannesmann Aktiengesellschaft verarbeitet als Verantwortliche im Sinne von 
Art. 4 Nr. 7 Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) personenbezogene Daten, um den 
Aktionären und Aktionärsvertretern die Teilnahme an der Hauptversammlung sowie die 
Ausübung ihrer Rechte im Rahmen der Hauptversammlung zu ermöglichen sowie sonstigen 
aktienrechtlichen Erfordernissen nachzukommen, denen der Verantwortliche unterliegt (z.B. 
Publikations- und Offenlegungspflichten). Personenbezogene Daten liegen nur dann vor, 
soweit es sich jeweils um natürliche Personen handelt. Die in Deutschland geltenden 
anwendbaren Datenschutzbestimmungen werden eingehalten. Die Verantwortliche ist unter 
folgenden Kontaktmöglichkeiten erreichbar: Brüder Mannesmann Aktiengesellschaft, 
Hauptversammlung, Lempstraße 24, 42859 Remscheid, E-Mail: investor@bmag.de 

Verarbeitet werden folgende personenbezogene Daten des jeweiligen Aktionärs bzw. von 
Personen, die von einem Aktionär ermächtigt sind, im eigenen Namen das Stimmrecht für 
Aktien auszuüben: Name und Vorname, Anschrift, ggf. E-Mail-Adresse und/oder 
Telefonnummer (soweit mitgeteilt bzw. bekannt), Aktienanzahl, Aktiengattung, Besitzart der 
Aktien (Eigenbesitz, Fremdbesitz oder Vollmachtbesitz), Letztintermediär und Nummer der 
Eintrittskarte, die Stimmabgabe sowie gestellte Fragen und zum Protokoll der 
Hauptversammlung gegebene Erklärungen. Im Einzelnen kommen auch weitere 
personenbezogene Daten in Betracht. Ist ein Aktionärsvertreter vorhanden, werden von 
diesem zudem folgende personenbezogenen Daten verarbeitet: Name und Vorname sowie 
Anschrift, ggf. E-Mail-Adresse und/oder Telefonnummer (soweit mitgeteilt bzw. bekannt). 
Soweit uns personenbezogene Daten nicht von den Aktionären oder Aktionärsvertretern insb. 
im Rahmen der Anmeldung zur Hauptversammlung, der Teilnahme an der Hauptversammlung 
oder aber der Stellung eines Ergänzungsverlangens nach § 122 AktG oder der Übersendung 
eines Gegenantrags oder Wahlvorschlags nach §§ 126, 127 AktG übermittelt werden, 
übermittelt der Letztintermediär des betreffenden Aktionärs die personenbezogenen Daten an 
uns. Werden Gegenanträge oder Wahlvorschläge nach §§ 126, 127 AktG gestellt, werden 
diese einschließlich des Namens des Aktionärs, der Begründung und einer etwaigen 
Stellungnahme der Verwaltung auf der Internetseite der Gesellschaft und damit öffentlich 
zugänglich gemacht. In der Hauptversammlung ist gemäß § 129 AktG ein 
Teilnehmerverzeichnis allen Teilnehmern zugänglich zu machen. Das Teilnehmerverzeichnis 
enthält nach Maßgabe von § 129 AktG die dort genannten personenbezogenen Daten der 
Teilnehmer der Hauptversammlung bzw. des vertretenen Aktionärs, u.a. Namen und Wohnort 
sowie die Zahl der von jedem Anwesenden vertretenen Aktien unter Angabe ihrer Gattung. 
Jedem Aktionär ist zudem auf Verlangen bis zu zwei Jahren nach der Hauptversammlung 
Einsicht in das Teilnehmerverzeichnis zu gewähren.  

Der Zweck der Datenverarbeitung ist die Erfüllung ihrer gesetzlichen Pflichten durch die 
Brüder Mannesmann Aktiengesellschaft und die Organisation und Abwicklung der 
Hauptversammlung, um den Aktionären und Aktionärsvertretern die Teilnahme an der 
Hauptversammlung und die Ausübung ihrer Rechte vor und während der Hauptversammlung 
zu ermöglichen. Die Datenverarbeitung ist für die Teilnahme an der Hauptversammlung und 
die Stimmrechtsausübung sowie die Ausübung weiterer hauptversammlungsbezogener 
Rechte zwingend erforderlich. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung ist Art. 6 (1) c) DSGVO. 
Die genannten Daten werden drei Jahre nach Beendigung der Hauptversammlung gelöscht, 



es sei denn, die weitere Verarbeitung der Daten ist im Einzelfall noch zur Bearbeitung von 
Anträgen, Entscheidungen oder rechtlichen Verfahren in Bezug auf die Hauptversammlung 
oder aus anderen Gründen erforderlich oder gesetzlich angeordnet.  

Die Dienstleister der Gesellschaft (z.B. HV-Agenturen, Banken, Notar, Rechtsanwälte), welche 
zum Zwecke der Ausrichtung der Hauptversammlung beauftragt werden, erhalten von der 
Gesellschaft nur solche personenbezogenen Daten, welche für die Ausführung der 
beauftragten Dienstleistung erforderlich sind und verarbeiten die Daten ausschließlich nach 
Weisung der Gesellschaft als Verantwortlichem. Die Dienstleister dürfen die 
personenbezogenen Daten ausschließlich im Auftrag der 
Brüder Mannesmann Aktiengesellschaft und nicht zu eigenen Zwecken verarbeiten und 
müssen die Daten vertraulich behandeln. Mit diesen Dienstleistern wird - sofern gesetzlich 
erforderlich - ein Auftragsverarbeitungsvertrag geschlossen. Eine Datenübermittlung in 
Drittländer oder an internationale Organisationen erfolgt nicht. Schließlich übermittelt die 
Gesellschaft personenbezogene Daten an Gerichte, Schiedsgerichte oder Rechtsberater, 
soweit dies zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen 
erforderlich ist.  

Betroffene Personen haben bei Bestehen der entsprechenden gesetzlichen Voraussetzungen 
ein Recht auf Auskunft (Art. 15 DSGVO), Berichtigung (Art. 16 DSGVO), Einschränkung 
(Art. 18 DSGVO), Übertragbarkeit (Art. 20 DSGVO) und Löschung (Art. 17 DSGVO) bezüglich 
ihrer personenbezogenen Daten. Betroffene Personen haben bei Bestehen der 
entsprechenden gesetzlichen Voraussetzungen zudem ein Recht auf Widerspruch 
(Art. 21 DSGVO) gegen die Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten. Diese Rechte 
können betroffene Personen gegenüber der Brüder Mannesmann Aktiengesellschaft 
unentgeltlich über die vorstehenden Kontaktdaten geltend machen. Zudem steht den 
Aktionären und Aktionärsvertretern ein Beschwerderecht bei den Datenschutz-
Aufsichtsbehörden nach Art. 77 DSGVO zu.  

 

Remscheid, im Juli 2024 

Brüder Mannesmann Aktiengesellschaft 

Der Vorstand 


